
ÖSTERREICHISCHER ARBEITERKAMMERTAG 

A-l041 Wien. Prinz-Eugen-Straße 20-22 Postfach 534 

An das 
Präsidium des Nationalrates 

Dr-Karl-Renner-Ring 3 
1010 Wien I Datum: 1 9. FEB.1990 

./0/ 2, qo Q1tJ 
: Vertellt.:--::::::===::::;Z::0:::::::::J 

Ihre Zeichen Unsere Zeichen 

VA-ZB-611 
Telefon (0222) 501 65 

Durchwahl 2347 
Datum 

12.2.1990 

Betreff: 

Entwurf eines Bundesgesetzes. mit dem 
das Handelsgesetzbuch sO\~ie das Binnen­
schiffahrtsgesetz hinsichtlich der inner­
staatlichen Anwendung der CMR-Bestimmungen 
bei der Beförderung von Gütern auf der Straße 
geändert wird (Binnen-Güterbeförderungs­
gesetz - BinGüBefG) 
S tel 1 u n g nah m e 

Der Österreichische Arbeiterkammertag i..ibersendet 25 Exemplare seinel' Stellung­

nalu11e zu dem im Betreff genannten Gesetzent~urf zur gefälligen Information. 

Der Präsident: 

Beilagen 

Telegramme Arbkammer Wien Telex 131690 

Der KammeJ::amtsdirektor: 
iA 
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ÖSTERREICHISCHER ARBEITERKAMMERTAG 

~ 
A-l041 WIen. Prtnz'Eugen,Slra8e 20-22 Pos1fach 534 

Bundesministerium 
für Justiz 

Museumstraße 7 
1070 Wien 

Ihre leichen Unsere leIchen 

I _, 

Telefon (0222) 501 65 

10.043/31-1-3/ 
88 

VA/Mag Ru/Hen/611 Durcttwahl 2347 

BeireIf' 

En~wurf eines Bundesgesetzes, mit 
dem das Handelsgesetzbuch sowie 
das Binnenschiffahrtsgesetz hin­
sichtlich der innerstaatlichen An­
wendung der eHR-Bestimmungen bei 
der Beförderung von Gütern auf der 
Straße geändert wird (Binnen-Güter­
beförderungsgesetz - BinGÜBefG) 

Oalu\m 

2.2.1990 

Der ös~erreichische Arbeiterkammertag erhebt keinen Einwand gegen 

den Entwurf eines Binnen-Güterbeförderungsgesetzes, es sollten 

jedoch vor seiner Erlassung noch einige Grundsatzfragen überprüft 

werden: 

1. Ziel des gegenständlichen Gesetzesvorschlages i 51;: es, di.:­
Bestimmungen Übel" die verwendeten Urkunden und die Hafnmg 

des Frachtführers, die im übereinkommen über den Beförde­
rungsvertrag im iriterftationalen straßengüterverkehr (eHR) 

gerege1 t sind, zu vereinheitlichen und auch im inneröster­
reicl1ischen Verkehr zu..r Anwendung zu bringen. 
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D1e automatische übernahme der eHR-Bestimmungen hat zur 

Folge, daß auch etwaige für österreich nachteil iCJe Abär~c.·::·­

rungen des Übereinkommens übernommen werden rnUßt~~. 

Obwohl eine Mitwirkungsmöglichkeit österreichs besteht, kann 

eine solche Abänderung nicht verhindert werden, sondern nur 

ein Vorbehalt erfolgen. Dies würde bee.euten, daß Österreich 

gemäß § 439 a HGB den geänderten Text trotz des Vorbehaltes 

am-lenden oder eine entsprechende Gesetzsänderung vornehmen 

müßte. 

DaE. eHR geht richtigerweise da es grenzübel'schrei tE?r~de 

Tl.·ansporte regel t - beim gev.lerblichen Güterverkehr: von der 

Frachtbriefpflicht aus. In unserem nationalen Retht (Güterbe­

förderungsgesetz) gibt es aber nur eine Frachtbriefpflicht, 

wenn Fernverkehrsleistungen erbracht werden. 

Das heißt, eines der wesentl ichsten Elemente des eHR Ubel­

den Beförderungsvertrag - nämlich die .Frachtbriefpflicht -

bleibt bei Nahbeförderungsleistungen unberücksichtigt, falls 

lucht eine generelle Frachtbriefp·flicht durch Änderung des 

Güterbeförderungsgesetzes vorgeschrieben wird. 

3. Ein weitere~ Fragenkomplex ist durch die autornatisc~e 

Am-lendung der eHR-Bestimmungen ungelöst. Gemäß der allge­

meinen Transportbedingungen für das Lastfuhrwerksgewerbe 

(ATL) , veröffentlicht im Amtsblatt ZU1~ Wiener Zeitung am 

15.7.1954 (in Kraft getreten per 1.8.1954), wird beispiels­

weise im § 16 die Beladung und. im § 30 das Entladen gere­

gelt. Gleichartige Regelungen sind im eHR nicht vorgesehen. 

Eine weitere Rechtsunsicherhei~ ergibt sich durch den 

Umstand, daß im CHR-Racht nur vom Absender generell gespro­

chen \·1ird, während nach österreichischem BeförderungsreCht 

zwiSChen Versender und Absender (spediteur) ein Unters,.::l1ied 

gemacht wird. Es müßte daher genau geprüft werden, ob 
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innerstaatlich entweder eine generelle Anpassung ertolgt 

oder weiterhin auf diese Unterschiede Rücksichr genommen 

wird, da eindeutig geklärt sein muß, wem gegenüber der 
Frachtführer haftet. 

Der Präsident: 

f)'l1 

.;. 
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